
Beitragssatzung für die Verbesserung 
der Entwässerungseinrichtung 

der Gemeinde Oberammergau (VBS) 
 

 
 
Aufgrund des Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde 
Oberammergau folgende 
 

Beitragssatzung für die Verbesserung 
der Entwässerungseinrichtung: 

 
 

§ 1 Beitragserhebung 
 
Die Gemeinde erhebt einen Beitrag zur Deckung ihres Aufwandes für die Verbesse-
rung der Entwässerungseinrichtung durch folgende Neu- bzw. Umbau-Maßnahmen 
an der Kläranlage: 
 

Ablaufmengenmessung 
Schlammwasserspeicher 
Schlammwasserentwässerungshalle 
Gasfackel 
Betriebsgebäude 
Betriebsgebäude Umbau 
Maschinenhaus 
Fahrzeughalle 
Betriebswasserbrunnen 
Rohrleitungen Bautechnik 
Rohrleitungen Betriebstechnik 
Außenanlagen 
Elektrotechnische Ausrüstung 
Grundwasserabsenkung usw. 
Baunebenkosten  

 
Der Aufwand beträgt rund 8 Millionen Euro (Bauabschnitt 16). Davon werden über 
Verbesserungsbeiträge 3 Millionen Euro umgelegt.  
 
 

§ 2 Beitragstatbestand 
 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich 
nutzbare Grundstücke erhoben, wenn für sie nach § 4 der Satzung für die öffentliche 
Entwässerungsanlage der Gemeinde (EWS) ein Recht zum Anschluss an die Ent-
wässerungseinrichtung besteht oder wenn sie an die Entwässerungseinrichtung tat-
sächlich angeschlossen sind. 
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§ 3 Entstehen der Beitragsschuld 

 
Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Verbesserungsmaßnahme tatsächlich been-
det ist.  
 
 

§ 4 Beitragsschuldner 
 
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentü-
mer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 
 
 

§ 5 Beitragsmaßstab 
 
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vor-
handenen Gebäude berechnet. Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei 
Grundstücken in unbeplanten Gebieten von mindestens 1.500 m² Fläche (übergroße 
Grundstücke) auf das 2,5-fache der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens 
jedoch 1.500 m² begrenzt. 
 
(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschos-
sen zu ermitteln. Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse 
werden nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind; als Geschossfläche für das 
ausgebaute Dachgeschoss werden 2/3 der Dachgeschossgrundfläche angesetzt. Bei 
nur teilweisem Ausbau erfolgt die Berechnung nur anteilmäßig. Gebäude oder selb-
ständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluß 
an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die an die Schmutzwasserableitung 
nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht zum Geschossflächenbeitrag her-
angezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich eine 
Schmutzwasserableitung haben. Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer An-
satz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen. 
 
(3) Bei Grundstücken, für die nur eine nur gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zu-
lässig ist, wird als Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz ge-
bracht; das gleiche gilt, wenn auf einem Grundstück die zulässige Bebauung im Ver-
hältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat. 
 
(4) Bei sonstigen unbebauten Grundstücken ist ein Viertel der Grundstücksfläche als 
Geschossfläche anzusetzen. 
 
 

§ 6 Beitragssatz 
 
(1) Der Beitrag beträgt 
 
a) pro m² Grundstücksfläche  0,13 Euro 
b) pro m² Geschossfläche  3,42 Euro  
 
(2) Kann oder darf ausschließlich Schmutzwasser eingeleitet werden, so entsteht der 
Beitrag nur für die Geschossfläche. 
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§ 7 Fälligkeit 
 

Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung des Beitragsbescheides fällig. 
 
 

§ 7 a Ablösung des Beitrags 
 

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablö-
sungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechts-
anspruch auf Ablösung besteht nicht. 
 
 

§ 8 Pflichten der Beitragsschuldner 
 
Die Beitragsschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde für die Höhe der Schuld maß-
gebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Ver-
änderungen Auskunft zu erteilen. 
 
 

§ 9 Inkrafttreten 
 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
 


